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Reglement BSVD 
Feldschiessen 300 / 25 m 
 
 
1 Zweck 
Dieses Reglement wurde erstellt, um die BSVD-spezifischen Punkte des Feldschiessens 
zu regeln. 
 
2 Weisungen 
Allgemein sind die Weisungen des SSV, SOSV und BSVD für die Sektionen Gewehr 
300m und Pistole 25m zu beachten. 
 
3 Schiessbetrieb Gewehr 300m 
Der durchführende Verein hat folgende Aufgaben: 

- Das Rangeurbüro führen 
- Die Laufkontrolle durchführen 
- Die Warner stellen 

3.1 Kanzel und Rangeurbüro 
- Die Kanzel und Rangeurtafeln werden nach dem Feldschiessen an den  durch-

führenden Verein vom kommenden Jahr übergeben und bei diesem eingelagert. 
3.2 Schiessleitung 

- Die durchführende Sektion muss keine Schiessleitung stellen. 
 
4 Schiessbetrieb Pistole 25m 

- Ein Rangeurbüro wird nicht geführt. 
- Die Standblätter sind direkt im Stand einzulegen. 
- Auf eine Laufkontrolle bei den Pistolen wird verzichtet. 

Jeder Pistolenschütze ist selber verantwortlich ! 
4.1 Schiessleitung 

- Die durchführende Sektion muss ebenfalls eine Schiessleitung stellen. 
 
5 Schützenmeister 300m / 25m 
Für die Schiessleitung und Aufsicht über den Schiessbetrieb sollten die Vereine nur erfah-
rene Standchefs und Schützenmeister stellen, welche in der Lage sind, in Sonderfällen 
Entscheide zu treffen. 
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6 Schützen und Schützinnen 300m / 25m 
- Personen ohne oder nur mit wenig Waffenkenntnissen werden durch den Ver-

einsschützenmeister vor dem Feldschiessen instruiert und während dem 
Schiessbetrieb betreut. 

- Jugendliche Pistolenschützen/innen müssen einmal während den drei Wochen 
vor dem Feldschiessen im Training das FS-Programm im Beisein des Instruktors 
oder des Bezirkschützenmeisters absolviert haben ! 

6.1 Persönliche Verantwortung 
- Jeder Schütze trägt die Verantwortung für die sichere Handhabung seiner Waf-

fe. 
- Am Feldschiessen dürfen nur Schütze/innen teilnehmen, welche für eine sichere 

Handhabung der Waffe gewähr leisten. Schützen, die diese Voraussetzung nicht 
erfüllen, sind verpflichtet, sich zu melden. Sie müssen betreut werden. 

 
7 Ranglisten 

- Am Sonntag müssen die Vereinspräsidenten oder deren Vertreter zwischen 
12:00 Uhr und 13:00 Uhr die Ranglisten im Rechnungsbüro unterschreiben. 

- Nach der Unterschrift werden keine Reklamationen mehr angenommen ! 
 
8 Auszeichnung 

- Am Vorschiessen werden keine Kranzkarten, sondern nur Kränze abgegeben.  
 
9 Schützenkönig 
Folgende Ränge gelten als Schützenkönig und werden mit einem Kopfkranz geehrt: 
 

- Gewehr :  1. Rang 300m 
- Pistole :  1. Rang 25m 

 
10 Ehrungen 
Folgende Personen werden mit einem Zweig geehrt: 
 

- Gewehr 300m: Beste/r Jungschütze/in  
Beste/r Veteran/in 
Beste Dame 
 

- Pistole 25m: Beste/r Jungschütze/in  
Beste/r Veteran/in 
Beste Dame 
 

Jugendliche zählen zu den Jungschützen ! 
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10.1 Ausstich 
- Bei allen Kopfehrungen wird bei Punktegleichheit ein Ausschiessen am Sonntag 

gemäss Weisung BSVD stattfinden. 
- Wenn nur einer dieser Personen anwesend ist, ist dieser Schützenkönig 

resp. Sieger der Kategorie ! 
 
11 Rangverkündigung 

- Die Rangverkündigung findet am Sonntag auf dem Festgelände statt. 
- Es werden die Einzelrangliste, Ehrungen und die Sektionsrangliste bekannt ge-

geben.  
- Die Sektionen erhalten mit der Rangliste zugleich auch die vorgängig bestellte 

Sektionsplakette. 
 
12 Rundgang 

- Der durchführende Verein muss für die Gäste vom Feldschiessen-Rundgang die 
Parkplätze reservieren und den Apéro oder das Mittagessen gem. Besprechung 
bereitstellen. 

 
13 Schlussbestimmung 
Dieses Reglement wurde an der Präsidentenkonferenz vom 27. Januar 2011 genehmigt 
und tritt per sofort in Kraft. 
 
 
Dornach, 27. Januar 2011 Bezirksschützenverband Dorneck 
 Präsident Abteilung Administration/Medien 
 
 
 
 Otto Saladin Franziska Weiland 


